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Art. 1 Bestandteile

Verbindliche Bestandteile des Gestaltungsplanes:
- Bauvorschriften vom 4. Januar 2010

— Plan Situation 1:1000 vom 7. Dezember 2007

Art. 2 Zweck

Zweck des Gestaltungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen fiir die
Erstellung eines Parkplatzes fiir die Sport- und Freizeitanlage Reitplatz der Stadt Winterthur.
Der Standort Bleuelwies zwischen der Autobahn A1 und der Bahnlinie ergibt sich aus einer
Studie der Stadt Winterthur, in der verschiedene Varianten der Erschliessung des Reitplatzes
verglichen, bewertet und beurteilt wurden.

Art. 3 Geltungsbereich

Der Perimeter des Gestaltungsplanes liegt auf dem Gemeindegebiet der Stadt Winterthur im
Stadtkreis Toss. Er umfasst den siidlichen Teil der Parzelle Kat. Nr. 4/3926 (Gesamtfliche
37'620 m?) mit einer Fliche von 5244 m”. Die Landeskoordinaten der Perimetergrenze sind in
der folgenden Tabelle enthalten.

Punkt | X-Koordinate [m] | Y-Koordinate [m] | Punkt | X-Koordinate [m] | Y-Koordinate [m]
P1 695'485.95 258'759.12 P5 695'551.43 258'783.59
P2 695'483.58 258'779.00 P6 695'551.59 258'781.19
P3 695'479.53 258'838.86 P7 695'541.11 258'780.58
P4 695'547.38 258'843.45 P8 695'542.24 258'762.92
Art. 4 Erganzendes Recht

Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts anderes bestimmen, gelten im Gestaltungs-
plangebiet die tibergeordneten Vorschriften, insbesondere das kantonale Planungs- und
Baugesetz PBG. Allfdllige Auflagen werden im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens

festgelegt.
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Art. 5

Nutzung

Der Parkplatz mit 150 Parkfeldern fiir Personenwagen dient den Benutzerinnen und Benut-
zern der Sport- und Freizeitanlage Reitplatz und des umgebenden Naherholungsgebietes.

Der Baubereich fiir den Parkplatz ist durch 4 Punkte (auch Punkte der Perimetergrenze) de-

finiert, deren Landeskoordinaten in der folgenden Tabelle enthalten sind.

Punkt | X-Koordinate [m] | Y-Koordinate [m] | Punkt | X-Koordinate [m] | Y-Koordinate [m]
P2 695'483.58 258'779.00 P4 695'547.38 258'843.45
P3 695'479.53 258'838.86 P5 695'5651.43 258'783.59
Art. 6 Erschliessung

Die Zu- und Wegfahrt erfolgt iiber die bestehende Erschliessungsstrasse von der Rossberg-
strasse entlang der Autobahn A1 iiber die Kempt. Zu diesem Zweck muss die Erschlies-
sungsstrasse auf einer Lange von rund 100 m von 3...3,5 m auf 5,5 m verbreitert werden.

Die Versorgung mit Elektrizitat ist im Rahmen des Projektes fiir die Beleuchtung festzulegen.

Ansonsten sind keine weiteren baulichen Massnahmen zur Erschliessung des Parkplatzes er-
forderlich.

Art. 7 Bebauung

Im Gestaltungsplan-Perimeter sind keine Hochbauten gestattet.

Die Abgrenzung zu den SBB-Geleisen (Zaun usw.) muss gemass den Vorschriften der SBB
ausgefiihrt werden.

Art. 8 Gestaltung und Einordnung

Der Parkplatz wird ohne Belag ausgefiihrt und so ausgestaltet, dass das Oberflichenwasser
durch eine ober- und unterbodenhaltige Schicht versickern kann.
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Art. 9 Umwelt

Gewiisserschutz

Die Entwiésserung ist gemiss den Angaben im Art. 8 auszufithren. Planungsgrundlagen sind
die Wegleitung "Gewasserschutz bei der Entwiasserung von Verkehrswegen” des BAFU
(ehem. BUWAL) und die "Richtlinie und Praxishilfe Regenwasserentsorgung” des AWEL.

Bodenschutz

Beim Wegfall der Nutzungen sind Boden mit standorttypischer Bodenfruchtbarkeit wieder
herzustellen. Die Ressource Boden ist entsprechend sachgerecht zu sichern.

Massgebend fiir die Planung von bodenrelevanten Eingriffen und die Projektierung der Wie-
derherstellung und der Sicherung der Ressource Boden im Rahmen des Bauverfahrens sind
die Richtlinien fir Bodenrekultivierungen des Kantons Ziirich.

Falls Bodenmaterial mit Belastungshinweisen (in der Regel Priifperimeter fiir Bodenverschie-
bungen) abgefiihrt werden soll, muss es vor Baubeginn von einer Fachperson fiir Bodenver-
schiebungen untersucht und einer gesetzeskonformen Verwertung oder Entsorgung zuge-
wiesen werden.

Falls Boden auf einer Fldche von iiber 5'000 m’ betroffen sind, muss der Verlust an Frucht-
folgeflaichen kompensiert werden, in der Regel durch Aufwertung von geschiadigten Boden.
Rekultivierungsziel ist es, die landwirtschaftliche Nutzungseignungsklasse der zerstorten
Fruchtfolgeflachen zu erreichen.

Im Baubewilligungsverfahren ist der Umgang mit Boden aufzuzeigen. Dazu bedarf es der
Zustimmung des Kantons.

Art. 10 Inkrafttreten

Der Gestaltungsplan tritt mit der Publikation der kantonalen Genehmigung in Kraft.



Baudirektion
Kanton Zurich ~ ARE/ 122 12010

VERFUGUNG

vom 25. November 2010

Winterthur. Offentlicher Gestaltungsplan «Parkplatz Bleuelwies»

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Der Grosse Gemeinderat von Winterthur hat am 29. Mérz 2010 den 6ffentlichen Gestal-
tungsplan «Parkplatz Bleuelwies» festgesetzt. Gegen diesen Beschluss wurde geméss
Rechtskraftbescheinigungen des Bezirksrates Winterthur vom 28. Mai 2010 und der Bau-
rekurskommissionen vom 10. Juni 2010 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom
15. Juni 2010 ersucht die Stadt Winterthur um Genehmigung der Vorlage.

Der Reitplatz in Winterthur-Toss ist eine Sportanlage und ein vielfiltig genutztes Naher-
holungsgebiet. Die heutige Haupterschliessung des Gebiets iiber die Reitplatzstrasse ist
unbefriedigend. Zudem entsprechen nur wenige bestehende Parkplitze den Grundwasser-
schutzvorschriften. Zur Minimierung der Konflikte soll die Erschliessung des Reitplatz-
areals insbesondere fiir den motorisierten Individualverkehr neu geregelt werden. Die
Zufahrt fiir Motorfahrzeuge soll kiinftig ausschliesslich iiber die Ziircher- und Rossberg-
strasse zu einem neuen Parkplatz westlich der Tdss (im Bereich der Kemptmiindung)
erfolgen. Von dort soll eine Rad- und Fusswegverbindung unter der Bahnlinie Winterthur
— Ziirich und {iber die T6ss zum Reitplatzareal gefiihrt werden.

Der Regierungsrat hat am 27. Oktober 2010 (RRB Nr. 1528/2010) eine Revision des regio-
nalen Richtplans Winterthur und Umgebung festgesetzt, womit die Grundlage fiir den Er-
lass des vorliegenden Gestaltungsplans und die Umsetzung des neuen Erschliessungs-
konzepts fiir das Reitplatzareal geschaffen wurde.

Der offentliche Gestaltungsplan «Parkplatz Bleuelwies» schafft die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fiir den Bau einer Parkierungsanlage mit 150 Parkplétzen auf der west-
lichen Seite der Toss im Gebiet ,,Bleuelwies“. Der Gestaltungsplan regelt im Wesentlichen
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die Anzahl zuldssiger Parkplétze, die Erschliessung sowie der Umgang mit der Ressource
Boden.

Die Akten, bestehend aus dem Plan 1:1000, den Gestaltungsplanvorschriften und dem
Bericht nach Art. 47 RPV sind vollstindig. Im Rahmen der 6ffentlichen Auflage sind keine
Einwendungen eingegangen. Die Vorlage ist rechtméssig, zweckmaéssig und angemessen
(§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

L. Der 6ffentliche Gestaltungsplan «Parkplatz Bleuelwies», den der Grosse Gemeinde-
rat von Winterthur am 29. Mérz 2010 festgesetzt hat, wird genehmigt.

. Die Stadt Winterthur wird eingeladen, Dispositiv I geméss §§ 6 und 89 PBG
offentlich bekannt zu machen und nach Eintritt der Rechtskraft die Anderungen in
der amtlichen Vermessung nachfiihren zu lassen.

II. Mitteiluhg an den Stadtrat von Winterthur (unter Beilage von fiinf Dossiers), an das
Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier), an die Kanzlei der Bau-
rekurskommissionen und an das Amt fiir Raumentwicklung (unter Beilage von je
zwei Dossiers) sowie an die Stadt Winterthur, Departement Bau, Vermessungsamt,
Technikumstrasse 81, 8402 Winterthur (Nachfiihrungsstelle).

Zutich, den 2. November 2010 Rementwickiung
990 ™ Fir den Auszug:



Exemplar der Gemelinde

Kanton Zirich Stadt WmterthurW\

Offentlicher Gestaltungsplan
Parkplatz Bleuelwies

Erlauternder Bericht

nach Art. 47 RPV

4. Januar 2010

Federfiihrung:

Stadt Winterthur
Forstbetrieb
Zeughausstrasse 73
8402 Winterthur

Grundeigentimerin:

Schweizerische Bundesbahnen SBB AG
Immobilien

Hochschulstrasse 6

3000 Bern 65

Verfasserin:

BBS Ingenieure AG
Gertrudstrasse 17
8400 Winterthur



Offentlicher Gestaltungsplan Parkplatz Bleuelwies, Erlauternder Bericht Seite 2

Inhalt

1 AUBEANGBIAIR ... cvouivsiisrmcmirstoninmsissiinisssiomsisisasmamsrssnserssins it s sorsesiest s sissassnkeinss osvssis 2
B T NIRRT A TN AR R SS E RS 2
3 Flanimpsrecitlichie SENOR o isiraram i s T s s e sret 4
4§ OO ORII virmiasisiinmslsisanioiahlaii dhinians s A A 5
O LHIONPEIE .cvva vcviasossanssszusiarmviioensmoniinnssmasi st sos bt on s SO Osob i MO PRGSO I RSO SRS 6
6 QUEIIENVETZEICHNIS ..c.vvveicnreeievereceeerereeresereesesssssessssessssessssanssssessssssesssssessssssssnssessans 7
T RN bt i e b e A T R T R T S ea s Bksseie iR B 7

1 Ausgangslage

Im Rahmen des "Projektes Toss", welches die Lebensqualitit im Stadtkreis Toss verbessern
soll, wurde ein Teilprojekt "Reitplatz” bearbeitet. In der entsprechenden Studie [1] werden
insbesondere Varianten fiir die Verkehrserschliessung verglichen, bewertet und beurteilt.
Die Studie kommt diesbeziiglich zum Schluss, dass ein neuer Parkplatz nordlich der Kempt
zwischen der Autobahn A1 und der Eisenbahnlinie Winterthur-Ziirich im Gebiet Bleuelwies
optimal ist (vgl. Ziffer 2). Die entsprechende Parzelle ist im Eigentum der SBB. Die Fuss-/
Veloweg-Verbindung zum Reitplatz fithrt tiber einen neuen Steg unter der SBB-Briicke und
iiber eine neue Briicke tiber die Toss.

Das Gebiet liegt in der Landwirtschaftszone. Weil die Nutzung als Parkplatz fiir nicht land-
wirtschaftliche Zwecke nicht zonenkonform ist, sind ein Richtplaneintrag und ein Gestal-
tungsplan notwendig. Weil es sich bei der Sport- und Freizeitanlage Reitplatz um eine 6f-
fentliche Nutzung handelt, wird ein 6ffentlicher Gestaltungsplan festgesetzt. Weil die Anla-
ge von regionaler Bedeutung ist, wird der Parkplatz im regionalen Richtplan Verkehr einge-
tragen. Die Standortgebundenheit ist durch die erwihnte Variantenstudie begriindet. Das
Vorhaben ist nicht UVP-pflichtig.

2 Vorhaben

Bestehende Situation

Gegenwartig wird das Grundstiick landwirtschaftlich fiir Ackerbau genutzt. In der Siidost-
ecke des Grundstiicks befindet sich ein Stellwerkgebdude der SBB.

Die Strasse zwischen der betroffenen Parzelle und der Autobahn Al ist 3...3,5 m breit, mit
einem Belag versehen und fiir den Motorfahrzeugverkehr (ausgenommen Landwirtschaft
und Zubringerdienst) gesperrt. Sie liegt zudem auf einer iberkommunalen Radroute.
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Verkehrskonzept Reitplatz

Die Zufahrt zur Sport- und Freizeitanlage Reitplatz fithrt heute ostlich der T6ss tiber die im
Wald verlaufende Reitplatzstrasse. Der Verkehr und die Parkierung entlang der Reitplatz-
strasse - teilweise auf unbefestigten Oberflichen in der Grundwasserschutzzone - werden
schon seit langem von verschiedenen Seiten als nachteilig beurteilt. Deshalb wurden in der
Studie [1] neue Varianten, insbesondere mit Zufahrt westlich der Tdss iiber die Ziircher-
strasse — verglichen (vgl. Anhang A).

- Die bestehende Zufahrt erfolgt iiber die Tdss-/ Reitplatzstrasse, am Sonntag im nordlichen
Abschnitt im Einbahnverkehr (Variante 0). Die Zufahrt tiber die Ziircher-/ Rossbergstras-
se auf den Parkplatz Bannhalde (B11) ist auch méglich.

- Bei den Varianten A wird die Zufahrt tiber die Téss-/ Reitplatzstrasse beibehalten. In der
Untervariante A1 wird die Strecke durchgehend im Gegenverkehr betrieben, also die
stadtwirts fiihrende Einbahnstrasse gesperrt. In der Untervariante Al wird die Strasse
entlang des Reitplatzes gesperrt, also alle Parkpléatze bei der Freizeitanlage und beim
Garderobegebaude konzentriert. .

~ Bei den Varianten B wird der gesamte Motorfahrzeugverkehr neu tiber die Ziircher-/
Rossbergstrasse gefiihrt. Bei der Untervariante Bl wird die Tdss-/ Reitplatzstrasse kom-
plett gesperrt, bei der Variante B2 Zubringerverkehr zugelassen. Fiir die Untervarianten
wurden folgende Standorte fiir einen neuen Parkplatz untersucht:

- Erweiterter Parkplatz Bannhalde (B11/B21)

- Neuer Parklatz siidlich der Kempt und ostlich der Bahnlinie (B12/B22)

- Neuer Parklatz siidlich der Kempt und westlich der Bahnlinie (B13/B23)
- Neuer Parklatz nordlich der Kempt und westlich der Bahnlinie (B14/B24)

Mittels einer Nutzwertanalyse mit 9 gewichteten Kriterien (Wirkung auf Erholung 15%, Ab-
fallvermeidung 10%, Akzeptanz Erholung 10%, Akzeptanz Sport 10%, Grundwasserschutz
15%, Konflikt mit Revitalisierung 5%, Baukosten 20%, Betriebs-/ Unterhaltskosten 10%,
Durchsetzbarkeit 5%) wurde die Variante B14 mit dem Parkplatz Bleuelwies und der Fuss-/
Veloverbindung zum Reitplatz als Bestvariante zur Weiterbearbeitung empfohlen.

Standortgebundenheit

Aus dem Variantenvergleich ergibt sich die Bestvariante mit dem Parkplatz im Gebiet
Bleuelwies. Weil in akzeptabler Fussdistanz zum Reitplatz keine Bauzonen liegen, ist der
Parkplatz im Gestaltungsplan-Perimeter standortgebunden.

Der bestehende Parkplatz Bannhalde in der Erholungszone E2 bleibt erhalten. Er dient den
Nutzungen - insbesondere Naherholung - in diesem Gebiet sowie als Ergénzung des ge-
planten Parkplatzes Bleuelwies an Tagen mit grosser Parkierungsnachfrage.
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3 Planungsrechtliche Situation

Rechtliche Grundlagen
Die planungsrechtlichen Grundlagen sind insbesondere:

- Bundesgesetz iiber die Raumplanung (Raumplanungsgesetz RPG, SR 700)
vom 22. Juni 1979 (Stand am 1. August 2008)

- Bundesgesetz tiber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz USG, SR 814.01)
vom 7. Oktober 1983 (Stand am 1. Oktober 2009)

- Kantonales Planungs- und Baugesetz (PBG, 700.1) vom 7. September 1975
(Stand am 1. Juli 2009)

- Kommunale Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 3. Oktober 2000

sowie die zugehorigen Verordnungen und Ausfithrungserlasse.

Richtplanung

Die Regionalplanung Winterthur und Umgebung (RWU) hat den Parkplatz in den regiona-
len Richtplan aufgenommen.

Die Fuss- und Veloverbindung tiber die neue Briicke vernetzt das {iberkommunale Fuss-
und Velowegnetz ideal und ist deswegen richtplanrelevant. Die RWU hat diese Verbindung
bereits in den regionalen Richtplan Verkehr aufgenommen.

Nutzungsplanung

Die Parzelle des Gestaltungsplan-Perimeters liegt geméass kommunalem Zonenplan in der
Landwirtschaftszone Lw. Weil die Nutzung als Parkplatz fiir nicht landwirtschaftliche
Zwecke an diesem Standort nicht zonenkonform ist, muss ein Gestaltungsplan festgesetzt
werden.

Gestaltungsplan

Der dffentliche Gestaltungsplan wird vom Grossen Gemeinderat festgesetzt und durch die
kantonale Baudirektion genehmigt.
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4 Erschliessung

Zufahrt fiir Motorfahrzeuge

Die Zufahrt erfolgt von der Ziircher- und Rossbergstrasse tiber die Strasse zwischen der be-
troffenen Parzelle und der Autobahn Al (vgl. Ziffer 2). Diese muss auf dem rund 100 m lan-
gen Abschnitt zwischen der Rossbergstrasse und der Einfahrt zum Parkplatz - inkl. Uber-
querung der Kempt - von 3...3,5 auf 5,5 m verbreitert werden, damit das Kreuzen von Per-
sonenwagen moglich ist. In diesem Abschnitt muss auch das Fahrverbot fiir Motorfahrzeuge
aufgehoben werden (vgl. Anhang B).

An Spitzentagen werden im Gebiet Reitplatz gemaéss der Studie [1] etwa 300 Personenwagen
abgestellt. Da die Ziircherstrasse im Abschnitt bei der Rossbergstrasse einen DTV von rund
6'000 Fahrzeugen pro Tag aufweist, ist die Kapazitit des Knotens Ziircher-/ Rossbergstrasse
hochstens kurzzeitig tiberschritten.

Fithrung des Fuss- und Veloverkehrs

Eine neue Fuss- und Veloweg-Verbindung zum Reitplatz unter der Kemptbriicke der SBB
und tiber die Toss ist geméss der Studie [1] Teil der empfohlenen neuen Verkehrserschlies-
sung mit dem Parkplatz im Perimeter des vorliegenden Gestaltungsplanes (vgl. Anhang B).

Elektrizitit, Wasser und Abwasser

Die Lage und die Ausfithrung der Elektrizitétsleitungen fiir die Beleuchtung und fur allfallig
notwendige Parkuhren werden im entsprechenden Projekt festgelegt.

Fiir den Parkplatz ist kein Wasseranschluss notwendig.

Das Abwasser des Parkplatzes darf gemaiss der Richtlinie [2] im Gewisserschutzbereich Ay
tiber eine Ober- und Unterbodenschicht direkt im Oberbau oder im angrenzenden Gelande
versickert werden.
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5 Umwelt

Luft und Larm

Die Verkehrsmengen verdndern sich durch die neue Verkehrsfiihrung praktisch nicht. Die
Motorfahrzeugfahrten und damit die Luft- und Liarmbelastung werden aber aus dem em-
pfindlichen Gebiet Eschenberg-Reitplatz ins bereits stark belastete Gebiet Autobahn-Ziir-
cherstrasse verlagert.

Gewiisserschutz

Der geplante Parkplatz Bleuelwies liegt im Gegensatz zu den heutigen Parkierungsflachen
vollstindig ausserhalb der Grundwasserschutzzone. Das Abwasser des Parkplatzes darf
gemdss der Richtlinie [2] im Gewisserschutzbereich Ay tiber eine Ober- und Unterboden-
schicht direkt im Oberbau oder im angrenzenden Geldnde versickert werden. Es gibt zwei
Moglichkeiten:

— Das Oberflichenwasser versickert iiber Ober- und Unterbodenmaterial direkt im Oberbau
oder

- das Oberflachenwasser wird tiber ein Gefille an den Rand des Parkplatzes abgeleitet und
versickert im angrenzenden Gelande mit mindestens 0,20 m dicker Oberbodenschicht und
Unterbodenschicht.

Bodenschutz

Beim Wegfall der Nutzungen sind Béden mit standorttypischer Bodenfruchtbarkeit wieder
herzustellen. Die Ressource Boden ist entsprechend sachgerecht zu sichern. Der Grundbuch-
eintrag wird gemass gangiger Praxis nicht vorgenommen, weil die Vorschriften des Gestal-
tungsplanes und der Baubewilligung geniigend verbindlich sind.

Massgebend fiir die Planung von bodenrelevanten Eingriffen und die Projektierung der Wie-
derherstellung und der Sicherung der Ressource Boden im Rahmen des Bauverfahrens sind
die Richtlinien fiir Bodenrekultivierungen des Kantons Ziirich [3].

Falls Bodenmaterial mit Belastungshinweisen (in der Regel Priifperimeter fiir Bodenverschie-
bungen) abgefiihrt werden soll, muss es vor Baubeginn von einer Fachperson fiir Bodenver-
schiebungen untersucht und einer gesetzeskonformen Verwertung oder Entsorgung zuge-
wiesen werden.

Falls Boden auf einer Fliche von tiber 5'000 m? betroffen sind, muss der Verlust an Frucht-
folgeflachen kompensiert werden, in der Regel durch Aufwertung von geschiadigten Boden.
Rekultivierungsziel ist es, die landwirtschaftliche Nutzungseignungsklasse der zerstorten
Fruchtfolgeflichen zu erreichen.

Im Baubewilligungsverfahren ist der Umgang mit Boden aufzuzeigen. Dazu bedarf es der
Zustimmung des Kantons.
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6 Quellenverzeichnis

[1] Studie "Entwicklung Areal Reitplatz”, Blirkel Baumann Schuler, 4. Januar 2007
und Version fiir Vernehmlassung, 12. Marz 2007

[2] Richtlinie und Praxishilfe Regenwasserentsorgung, Baudirektion/ AWEL Kanton
Zurich, Marz 2006

[3] Richtlinien fiir Bodenrekultivierungen (RBR) des Kantons Ziirich, Mai 2003

7 Anhang

Verkehrsfiithrung Reitplatz, Varianten

B Parkplatz Bleuelwies und Fusswegverbindung zum Reitplatz
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Verkehrsfiihrung Reitplatz, Varianten

Anhang A:
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Anhang B:
Parkplatz Bleuelwies und Fusswegverbindung zum Reitplatz

| oo e e\ Re
1: “ ”0 O Q o
| dlol  pide * % Ol
i I R
i Parkplatz Kempt Nord ” fr&— ———C: m— ?—ﬁ_ ‘-; — :Q-
1 ] = lll' i oll e ° 0‘ \ //7
z £ & il o lo » Vo /;/
W\ \E E (| T A 3
= g 1 el o ° T 5
I 0 el e e
: i) B RS o A |
k e esbrlicke o = = ' ™S
| = -, - R
\ \ Rel® o 4 ° \\O\
o) [, o N
i b 0“0 © o o] o‘\\ b
b ”o ’ ¥ 0 0\\
b Py R 0%\ %
Verbrsiterung Ho " b o . = © 0\
Zufahrisirasse H o o" ol ; S o 0 (o] \
o o]
:to “lle ” G i o 3
. e o = ).
th Ou o 0
§ e o © 2 %of
3l : g §

\
Massstab 1:2'000



	Genehmigungsverfügung (BDV 122 vom 25.11.2010)
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV



